
Kollektivvertrags-ABSCHLUSS 

CARITAS 2019 

 

 

1) Die KV-Gehälter werden mit 01. März 2019 um  

2,5% plus € 12,- erhöht!  

Das ist eine Erhöhung um durchschnittlich +3%!  

2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit regulärem 

Dienstverhältnis wird für Februar eine Einmalzahlung 

in der Höhe von € 50,- (für Vollzeit) ausbezahlt. 

3) Die KV-Zuschläge und –Zulagen, die 

Rufbereitschaftsabgeltung sowie UGT werden per 

01. März um +3% erhöht. 

4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten ab dem 2. 

Dienstjahr 2 Urlaubstage zusätzlich als Vorgriff auf 

die 6. Urlaubswoche (ab 01. Jänner 2020). 

5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten ein Recht auf 

Altersteilzeit (bei min. 5-jähriger 

Betriebszugehörigkeit). 

6) Der Zivildienst bzw. freiwilliges soziales Jahr 

werden für Eintritte ab 01. März 2019 als 

facheinschlägige oder sonstige Vordienstzeit 

angerechnet. 

 

Der Kollektivvertrag bietet die Sicherheit,  
die in der täglichen Arbeit nötig ist.  

MACH DICH STÄRKER, WERDE MITGLIED! 

 

 
 
www.gpa-djp.at                   www.vida.at 



 

 


